
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
(GO NRW)
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1. Teil Grundlagen der Gemeindeverfassung
§ 1 Wesen der Gemeinden

(1) Die Gemeinden sind die Grundlage des demokratischen Staatsaufbaues. Sie för-
dern das Wohl der Einwohner in freier Selbstverwaltung durch ihre von der Bürger-
schaft gewählten Organe. Sie handeln zugleich in Verantwortung für die zukünftigen
Generationen.
(2) Die Gemeinden sind Gebietskörperschaften.

§ 2 Wirkungskreis

Die Gemeinden sind in ihrem Gebiet, soweit die Gesetze nicht ausdrücklich etwas
anderes bestimmen, ausschließliche und eigenverantwortliche Träger der öffentli-
chen Verwaltung.
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§§ 3, 4 GO · A

§ 3 Aufgaben der Gemeinden

(1) Den Gemeinden können nur durch Gesetz Pflichtaufgaben auferlegt werden.

(2) Pflichtaufgaben können den Gemeinden zur Erfüllung nach Weisung übertragen
werden; das Gesetz bestimmt den Umfang des Weisungsrechts, das in der Regel
zu begrenzen ist. Für die gemeinsame Wahrnehmung von Pflichtaufgaben zur Erfül-
lung nach Weisung ist der Anwendungsbereich des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit nur nach Maßgabe der Absätze 5 und 6 sowie des § 4 Abs. 8
eröffnet.

(3) Eingriffe in die Rechte der Gemeinden sind nur durch Gesetz zulässig. Rechts-
verordnungen zur Durchführung solcher Gesetze bedürfen der Zustimmung des für
die kommunale Selbstverwaltung zuständigen Ausschusses des Landtags und, so-
fern nicht die Landesregierung oder das für Inneres zuständige Ministerium sie erlas-
sen, der Zustimmung des für Inneres zuständigen Ministeriums.

(4) Werden den Gemeinden neue Pflichten auferlegt oder werden Pflichten bei der
Novellierung eines Gesetzes fortgeschrieben oder erweitert, ist gleichzeitig die Auf-
bringung der Mittel zu regeln. Führen diese neuen Pflichten zu einer Mehrbelastung
der Gemeinden, ist ein entsprechender Ausgleich zu schaffen.

(5) Zur Effizienzsteigerung kann eine Gemeinde mit einer benachbarten Gemeinde
gemäß §§ 23 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vereinbaren,
dass ihr gemäß § 3 Abs. 2 übertragene Aufgaben von der benachbarten Gemeinde
übernommen oder für sie durchgeführt werden. Satz 1 gilt auch für den Abschluss
einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen einer kreisfreien Stadt und einem
benachbarten Kreis.

(6) Absatz 5 gilt nur, soweit
– Bundesrecht oder Recht der Europäischen Gemeinschaften nicht entgegen-

steht, oder
– der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nicht durch Gesetz oder

Rechtsverordnung ausdrücklich eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, oder
– durch die beabsichtigte Aufgabenverlagerung schutzwürdige Belange Dritter

nicht unangemessen beeinträchtigt werden oder Gründe des öffentlichen Wohls
nicht entgegenstehen.

§ 4 Zusätzliche Aufgaben kreisangehöriger Gemeinden

(1) Mittleren kreisangehörigen Städten (Absatz 2) und Großen kreisangehörigen
Städten (Absatz 3) können neben den Aufgaben nach den §§ 2 und 3 zusätzliche
Aufgaben durch Gesetz oder Rechtsverordnung übertragen werden.

(2) Eine kreisangehörige Gemeinde ist auf eigenen Antrag zur Mittleren kreisange-
hörigen Stadt zu bestimmen, wenn ihre maßgebliche Einwohnerzahl an drei aufei-
nanderfolgenden Stichtagen (Absatz 7) mehr als 20.000 Einwohner beträgt. Sie ist
von Amts wegen zur Mittleren kreisangehörigen Stadt zu bestimmen, wenn ihre
maßgebliche Einwohnerzahl an drei aufeinanderfolgenden Stichtagen (Absatz 7)
mehr als 25.000 Einwohner beträgt.

(3) Eine kreisangehörige Gemeinde ist auf eigenen Antrag zur Großen kreisangehö-
rigen Stadt zu bestimmen, wenn ihre maßgebliche Einwohnerzahl an drei aufeinan-
derfolgenden Stichtagen (Absatz 7) mehr als 50.000 Einwohner beträgt. Sie ist von
Amts wegen zur Großen kreisangehörigen Stadt zu bestimmen, wenn ihre maßgebli-
che Einwohnerzahl an drei aufeinanderfolgenden Stichtagen (Absatz 7) mehr als
60.000 Einwohner beträgt.
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A · GO § 5

(4) Eine Große kreisangehörige Stadt ist auf eigenen Antrag zur Mittleren kreisange-
hörigen Stadt zu bestimmen, wenn ihre maßgebliche Einwohnerzahl an fünf aufei-
nanderfolgenden Stichtagen (Absatz 7) weniger als 50.000 Einwohner beträgt. Sie
ist von Amts wegen zur Mittleren kreisangehörigen Stadt zu bestimmen, wenn ihre
maßgebliche Einwohnerzahl an fünf aufeinanderfolgenden Stichtagen (Absatz 7)
weniger als 45.000 Einwohner beträgt.

(5) Eine Mittlere kreisangehörige Stadt oder eine Große kreisangehörige Stadt ist
auf eigenen Antrag in der Rechtsverordnung (Absatz 6) zu streichen, wenn ihre
maßgebliche Einwohnerzahl an fünf aufeinanderfolgenden Stichtagen (Absatz 7)
weniger als 20.000 Einwohner beträgt. Sie ist von Amts wegen in der Rechtsverord-
nung (Absatz 6) zu streichen, wenn ihre maßgebliche Einwohnerzahl an fünf aufei-
nanderfolgenden Stichtagen (Absatz 7) weniger als 15.000 Einwohner beträgt.

(6) Über Anträge nach den Absätzen 2 bis 5 entscheidet das für Inneres zuständige
Ministerium. Ihnen ist zu entsprechen, wenn zwingende übergeordnete Interessen
nicht entgegenstehen. Die Bestimmung kreisangehöriger Gemeinden zur Mittleren
oder Großen kreisangehörigen Stadt erfolgt durch Rechtsverordnung der Landesre-
gierung. Änderungen dieser Rechtsverordnung treten zum 1. Januar des auf die Ver-
kündung folgenden übernächsten Kalenderjahres in Kraft.

(7) Maßgeblich ist die jeweils auf den 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres
fortgeschriebene Bevölkerungszahl (Stichtage), die vom Landesbetrieb Information
und Technik Nordrhein-Westfalen – Geschäftsbereich Statistik – veröffentlicht wird.

(8) Eine Gemeinde kann gemäß §§ 23 ff. des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit
a) mit einer oder mehreren benachbarten Gemeinden vereinbaren, eine oder meh-

rere Aufgaben nach Absatz 1 in der Form gemeinsam wahrzunehmen, dass eine
der Gemeinden die Aufgabe übernimmt oder für die übrigen Beteiligten durch-
führt,

b) als Mittlere oder Große kreisangehörige Stadt mit dem Kreis vereinbaren, dass
eine oder mehrere ihr nach Absatz 1 übertragene Aufgaben vom Kreis übernom-
men werden.

In den Fällen des Buchstaben a) muss die Summe der Einwohnerzahl der beteiligten
Gemeinden die jeweilige Einwohnerzahl des Absatzes 2 Satz 1 oder des Absatzes 3
Satz 1 überschreiten (additiver Schwellenwert). Die Gemeinde gilt insoweit als Mitt-
lere bzw. Große kreisangehörige Stadt. Die Absätze 4 und 5 gelten entsprechend.
Soweit durch die Vereinbarung Aufgaben vom Kreis auf die Gemeinde übergehen,
ist das Benehmen mit dem abgebenden Kreis erforderlich. Der Kreis gilt insoweit als
Beteiligter im Sinne von § 29 Abs. 4 des Gesetzes über kommunale Gemeinschafts-
arbeit. § 3 Abs. 6 gilt entsprechend.

§ 5 Gleichstellung von Frau und Mann

(1) Die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und
Mann ist auch eine Aufgabe der Gemeinden. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe
können die Gemeinden Gleichstellungsbeauftragte bestellen.

(2) In kreisangehörigen Städten und Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern
sowie in kreisfreien Städten sind hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte zu
bestellen.

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der
Gemeinde mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die
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§§ 6, 7 GO · A

Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtig-
ten Stellung in der Gesellschaft haben.

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten ihres Aufgabenberei-
ches an den Sitzungen des Verwaltungsvorstands, des Rates und seiner Aus-
schüsse teilnehmen. Ihr ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie kann die Öffentlich-
keit über Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs unterrichten.

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbe-
reich berühren, den Beschlussvorlagen des Bürgermeisters widersprechen; in die-
sem Fall hat der Bürgermeister den Rat zu Beginn der Beratung auf den Wider-
spruch und seine wesentlichen Gründe hinzuweisen.

(6) Das Nähere zu den Absätzen 3 bis 5 regelt die Hauptsatzung.

§ 6 Geheimhaltung

Die Gemeinden sind verpflichtet, Angelegenheiten der zivilen Verteidigung, die auf
Anordnung der zuständigen Behörde oder ihrem Wesen nach gegen die Kenntnis
Unbefugter geschützt werden müssen, geheim zuhalten. Sie haben hierbei Weisun-
gen der Landesregierung auf dem Gebiet des Geheimschutzes zu beachten.

§ 7 Satzungen

(1) Die Gemeinden können ihre Angelegenheiten durch Satzung regeln, soweit Ge-
setze nichts anderes bestimmen. Satzungen bedürfen der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde nur, wenn dies gesetzlich ausdrücklich vorgeschrieben ist.

(2) In den Satzungen können vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlungen ge-
gen Gebote und Verbote mit Bußgeld bedroht werden. Zuständige Verwaltungsbe-
hörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist
der Bürgermeister.

(3) Jede Gemeinde hat eine Hauptsatzung zu erlassen. In ihr ist mindestens zu ord-
nen, was nach den Vorschriften dieses Gesetzes der Hauptsatzung vorbehalten ist.
Die Hauptsatzung und ihre Änderung kann der Rat nur mit der Mehrheit der gesetzli-
chen Zahl der Mitglieder beschließen.

(4) Satzungen sind öffentlich bekanntzumachen. Sie treten, wenn kein anderer Zeit-
punkt bestimmt ist, mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

(5) Das für Inneres zuständige Ministerium bestimmt durch Rechtsverordnung, wel-
che Verfahrens- und Formvorschriften bei der öffentlichen Bekanntmachung von
Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen einzuhalten sind, soweit
nicht andere Gesetze hierüber besondere Regelungen enthalten.

(6) Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungs-
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-

plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
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A · GO §§ 8–10

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, der sonstigen ortsrechtlichen
Bestimmung und des Flächennutzungsplans ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1
hinzuweisen.

(7) Die Gemeinden bestimmen in ihrer Hauptsatzung die Form der öffentlichen Be-
kanntmachung für die nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften vorge-
schriebenen sonstigen öffentlichen Bekanntmachungen, soweit nicht andere Ge-
setze hierüber besondere Regelungen enthalten. Für die Form und den Vollzug der
Bekanntmachung gilt die Rechtsverordnung nach Absatz 5 entsprechend.

§ 8 Gemeindliche Einrichtungen und Lasten

(1) Die Gemeinden schaffen innerhalb der Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für
die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Betreuung ihrer Einwohner erforderlichen
öffentlichen Einrichtungen.

(2) Alle Einwohner einer Gemeinde sind im Rahmen des geltenden Rechts berech-
tigt, die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde zu benutzen und verpflichtet, die
Lasten zu tragen, die sich aus ihrer Zugehörigkeit zu der Gemeinde ergeben.

(3) Grundbesitzer und Gewerbetreibende, die nicht in der Gemeinde wohnen, sind
in gleicher Weise berechtigt, die öffentlichen Einrichtungen zu benutzen, die in der
Gemeinde für Grundbesitzer und Gewerbetreibende bestehen, und verpflichtet, für
ihren Grundbesitz oder Gewerbebetrieb im Gemeindegebiet zu den Gemeindelasten
beizutragen.

(4) Diese Vorschriften gelten entsprechend für juristische Personen und für Perso-
nenvereinigungen.

§ 9 Anschluss- und Benutzungszwang

Die Gemeinden können bei öffentlichem Bedürfnis durch Satzung für die Grundstü-
cke ihres Gebiets den Anschluss an Wasserleitung, Kanalisation und ähnliche der
Volksgesundheit dienende Einrichtungen sowie an Einrichtungen zur Versorgung
mit Fernwärme (Anschlusszwang) und die Benutzung dieser Einrichtungen und der
Schlachthöfe (Benutzungszwang) vorschreiben. Die Satzung kann Ausnahmen vom
Anschluss- und Benutzungszwang zulassen. Sie kann den Zwang auch auf be-
stimmte Teile des Gemeindegebiets und auf bestimmte Gruppen von Grundstücken
oder Personen beschränken. Im Falle des Anschluss- und Benutzungszwangs für
Fernwärme soll die Satzung zum Ausgleich von sozialen Härten angemessene
Übergangsregelungen enthalten.

§ 10 Wirtschaftsführung

Die Gemeinden haben ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die
Gemeindefinanzen gesund bleiben. Auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der
Abgabepflichtigen ist Rücksicht zu nehmen.
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§§ 11–15 GO · A

§ 11 Aufsicht

Die Aufsicht des Landes schützt die Gemeinden in ihren Rechten und sichert die
Erfüllung ihrer Pflichten.

§ 12 Funktionsbezeichnungen

Die Funktionsbezeichnungen dieses Gesetzes werden in weiblicher oder männlicher
Form geführt.

§ 13 Name und Bezeichnung

(1) Die Gemeinden führen ihren bisherigen Namen. Der Rat kann mit einer Mehrheit
von drei Vierteln seiner Mitglieder den Gemeindenamen ändern. Die Änderung des
Gemeindenamens bedarf der Genehmigung des für Inneres zuständigen Ministeri-
ums. Sätze 2 und 3 finden auch in den Fällen Anwendung, in denen der Gemeinde-
name durch Gesetz festgelegt wurde, wenn seit dem Inkrafttreten des Gesetzes
zehn Jahre vergangen sind.

(2) Die Bezeichnung „Stadt“ führen die Gemeinden, denen diese Bezeichnung nach
dem bisherigen Recht zusteht. Sobald eine Gemeinde als Mittlere kreisangehörige
Stadt zusätzliche Aufgaben wahrzunehmen hat, führt sie unabhängig von der künfti-
gen Einwohnerentwicklung die Bezeichnung „Stadt“. Eine kreisangehörige Stadt, in
der die Kreisverwaltung ihren Sitz hat, ist berechtigt, die Bezeichnung „Kreisstadt“
zu führen.

(3) Die Gemeinden können auch andere Bezeichnungen, die auf der Geschichte
oder der heutigen Eigenart oder Bedeutung der Gemeinden beruhen, führen. Der
Rat kann mit einer Mehrheit von drei Vierteln seiner Mitglieder diese Bezeichnung
bestimmen und ändern. Die Bestimmung und Änderung der Bezeichnung bedarf der
Genehmigung des für Inneres zuständigen Ministeriums.

§ 14 Siegel, Wappen und Flaggen

(1) Die Gemeinden führen Dienstsiegel.

(2) Die Gemeinden führen ihre bisherigen Wappen und Flaggen.

(3) Die Änderung und die Einführung von Dienstsiegeln, Wappen und Flaggen be-
dürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

2. Teil Gemeindegebiet

§ 15 Gemeindegebiet

Das Gebiet jeder Gemeinde soll so bemessen sein, dass die örtliche Verbundenheit
der Einwohner gewahrt und die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zur Erfüllung ihrer
Aufgaben gesichert ist.
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A · GO §§ 16–19

§ 16 Gebietsbestand

(1) Das Gebiet der Gemeinde besteht aus den Grundstücken, die nach geltendem
Recht zu ihr gehören. Grenzstreitigkeiten entscheidet die Aufsichtsbehörde.

(2) Jedes Grundstück soll zu einer Gemeinde gehören.

§ 17 Gebietsänderungen

(1) Aus Gründen des öffentlichen Wohls können Gemeindegrenzen geändert, Ge-
meinden aufgelöst oder neugebildet werden.

(2) Werden durch die Änderung von Gemeindegrenzen die Grenzen von Gemeinde-
verbänden berührt, so bewirkt die Änderung der Gemeindegrenzen unmittelbar auch
die Änderung der Gemeindeverbandsgrenzen.

§ 18 Gebietsänderungsverträge

(1) Die beteiligten Gemeinden und Gemeindeverbände treffen, soweit erforderlich,
Vereinbarungen über die aus Anlass einer Gebietsänderung zu regelnden Einzelhei-
ten (Gebietsänderungsverträge). In diese Verträge sind insbesondere die für die
Auseinandersetzung, die Rechtsnachfolge und die Überleitung des Ortsrechts not-
wendigen Bestimmungen aufzunehmen.

(2) Gebietsänderungsverträge bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
Kommt ein Gebietsänderungsvertrag nicht zustande, so bestimmt die Aufsichtsbe-
hörde die aus Anlass der Gebietsänderung zu regelnden Einzelheiten.

§ 19 Verfahren bei Gebietsänderungen

(1) Die Gemeinden haben vor Aufnahme von Verhandlungen über Änderungen ihres
Gebiets die Aufsichtsbehörde zu unterrichten.

(2) Vor jeder Gebietsänderung ist der Wille der betroffenen Bevölkerung in der
Weise festzustellen, dass den Räten der beteiligten Gemeinden Gelegenheit zur
Stellungnahme gegeben wird. Außerdem sind die Gemeindeverbände zu hören, de-
ren Grenzen durch die Gebietsänderung berührt werden.

(3) Änderungen des Gemeindegebiets bedürfen eines Gesetzes. In Fällen von gerin-
ger Bedeutung kann die Änderung von Gemeindegrenzen durch die Bezirksregie-
rung ausgesprochen werden, wenn die Grenzen von Regierungsbezirken berührt
werden, ist das für Inneres zuständige Ministerium zuständig. Geringe Bedeutung
hat eine Grenzänderung, wenn sie nicht mehr als 10 vom Hundert des Gemeindege-
biets der abgebenden Gemeinde und nicht mehr als insgesamt 200 Einwohner er-
fasst. Die Sätze 2 und 3 finden auch in dem Falle Anwendung, dass eine Gemeinde-
grenze durch Gesetz festgelegt wurde, wenn seit dem Inkrafttreten des Gesetzes
zehn Jahre vergangen sind; gesetzliche Vorschriften, die die Änderung von Gemein-
degrenzen bereits zu einem früheren Zeitpunkt zulassen, bleiben unberührt.

(4) In dem Gesetz oder in der Entscheidung nach Absatz 3 Satz 2 sind die Gebiets-
änderungsverträge oder die Bestimmungen der Aufsichtsbehörde über die Einzel-
heiten der Gebietsänderung zu bestätigen.
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